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See the notice on TED website

305267-2026 - Result
Germany – Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services – Externer 
Dienstleister für Leistungen nach dem Gifttiergesetz NRW
OJ S 86/2026 05/05/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW
Email: vergabestelle@lanuk.nrw.de
Legal type of the buyer: Regional authority
Activity of the contracting authority: Environmental protection

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Externer Dienstleister für Leistungen nach dem Gifttiergesetz NRW
Description: Rahmenvereinbarung mit einem Wirtschaftsteilnehmer, als Dienstleister für 
Leistungen nach dem Gifttiergesetz, für die aus § 5 GiftTierG NRW resultierenden Aufgaben 
(Artbestimmung, fachgerechte Entnahme und Umlagerung in Transportbehältnisse, 
fachgerechter sicherer Transport sowie die artgemäße und verhaltensgerechte Unterbringung 
aufgrund von Haltungsuntersagungen weggenommener giftiger Tiere) sowie die im Rahmen 
von Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren im Sinne der §§ 8 und 9 möglicherweise 
einzuziehenden Gifttiere.
Procedure identifier: 6b1e579a-1bdf-41fe-80a6-7b0fbb6278c0
Internal identifier: 2.4;1001870511;EU
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and 
apicultural services
Additional classification (cpv): 77400000 Zoological services, 92530000 Botanical and 
zoological garden services and nature reserve services

2.1.2.  Place of performance
Town: Nordrhein Westfalen
Country subdivision (NUTS): Recklinghausen (DEA36)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXS7YMDYTP2YBADZ# 3.5. Leistungsabruf 
Bei Fällen einer geplanten Vorortkontrolle und möglichen Wegnahme aufgrund von 
Haltungsuntersagungen gem. § 5 GiftTierG NRW sowie bei möglichen Einziehungen im 
Rahmen von Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. §§ 8 und 9 GiftierG NRW hat 
der Auftragnehmer (hier: Dienstleister zur Artbestimmung, zum Fang und zum Transport) 
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während der Dienstzeiten Montag-Freitag 8-16 Uhr unverzüglich, jedoch spätestens nach zwei 
Stunden nach Mitteilung durch den Auftraggeber zu reagieren um eine Terminvereinbarung 
mit dem Auftraggeber zu treffen. In der Regel ist ein Vororttermin binnen 10 Tagen 
wahrzunehmen. In Einzelfällen kann es notwendig sein, dass eine Wegnahme / Einziehung 
bzw. ein Tätigwerden des Dienstleisters zur Artbestimmung, zum Fang und zum Transport 
noch am selben Tag erfolgen muss. Diese Fälle sind für den Auftraggeber nicht vorherseh-bar 
und planbar und können deshalb auch nicht beziffert werden. In den vergangenen Jahren 
lagen diese Akutfälle bei 1-2 Fällen pro Jahr. 3.8. Leistungsort Vorortkontrolle und Abholung: 
Nordrhein-Westfalen, Haltungsort: Deutschland
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Externer Dienstleister für Leistungen nach dem Gifttiergesetz NRW
Description: Der Problematik der von in privaten Haushalten gehaltenen sehr gefährlichen 
Gifttieren ausgehenden Gefahren wurde durch Erlass eines formellen Landesgesetzes 
(Gifttiergesetz NRW) entgegengewirkt. Das Gifttiergesetz NRW (GiftTierG NRW), welches am 
01.01.2021 in Kraft getreten ist, verbietet die Haltung giftiger Tiere für Privatpersonen und 
Gewerbetreibende ohne Erlaubnis gem. § 11 Absatz 1 S. 1 TierSchG. In § 1 Abs. 2 GiftTierG 
NRW ausdrücklich bezeichnete Bereiche, wie beispielsweise Zoos, tierheimähnliche 
Einrichtungen oder Forschungsstätten, sind von diesem Verbot ausgenommen. Für den 
Vollzug des GiftTierG NRW ist gem. § 6 Abs. 1 GiftTierG NRW das Landesamt für 
Verbraucherschutz und Ernährung als Sonderordnungsbehörde zuständig. Das Landesamt ist 
ermächtigt, Haltungsuntersagungen auszusprechen, wenn gegen das Haltungsverbot 
verstoßen wird oder aber die Voraussetzungen zur Fortführung einer Bestandshaltung (§ 4 
GiftTierG NRW) nicht mehr vorliegen. Gemäß § 5 Abs. 1 GiftTierG NRW soll das Landesamt 
im Falle einer Haltungsuntersagung anordnen, dass die Haltungsperson die Wegnahme des 
Tieres oder der Tiere durch das Landesamt oder eine vom Landesamt beauftragte Person zu 
dulden hat. Für die aus § 5 GiftTierG NRW resultierenden Aufgaben (Artbestimmung, 
fachgerechte Entnahme und Umlagerung in Transportbehältnisse, fachgerechter sicherer 
Transport sowie die artgemäße und verhaltensgerechte Unterbringung aufgrund von 
Haltungsuntersagungen weggenommener giftiger Tiere) sowie die im Rahmen von Straf- oder 
Ordnungswidrigkeitenverfahren im Sinne der §§ 8 und 9 möglicherweise einzuziehenden 
Gifttiere ist das LAVE aus verschiedenen Gründen auf die Zusammenarbeit mit externen 
Dienstleistern angewiesen. Dem Landesamt können zudem in wenigen Ausnahmefällen auch 
solche Gifttiere von privaten Haltungspersonen nach § 4 GiftTierG NRW überlassen werden, 
die im Rahmen eines Erbfalls anfallen, wenn der Erbe oder Vermächtnisnehmer auf die 
weitere Haltung dieser Tiere freiwillig verzichten möchte. Das Landesamt verfügt weder über 
eine geeignete Aufnahmeeinrichtung noch über entsprechend ausgestattete 
Transportfahrzeuge, die notwendige Fach- und Sachkunde zur Haltung oder über nötige 
Gerätschaften und Behältnisse im Zusammenhang mit der Artbestimmung, Entnahme, 
Abholung, und Unterbringung giftiger Tiere, sodass die Beauftragung externer Dienstleister für 
den Vollzug des Gifttiergesetzes NRW zwingend erforderlich und gemäß GiftTierG NRW vom 
Gesetzesgeber auch so vorgesehen ist. Die Unterbringung der Tiere hat aufgrund 
artenschutzrechtlicher und tierschutz-rechtlicher Vorgaben (Erlaubnisvorbehalt nach § 11 
Tierschutzgesetz) bis zur Veräußerung oder Weitergabe zwingend in Deutschland zu erfolgen. 
Vorortkontrolle und Abholung: Nordrhein-Westfalen
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Internal identifier: 2.4;1001870511;EU

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and 
apicultural services
Additional classification (cpv): 77400000 Zoological services, 92530000 Botanical and 
zoological garden services and nature reserve services

5.1.2.  Place of performance
Town: Nordrhein Westfalen
Country subdivision (NUTS): Recklinghausen (DEA36)
Country: Germany

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/07/2026
Duration end date: 30/06/2030

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Die Unterbringung der Tiere hat aufgrund artenschutzrechtlicher und 
tierschutzrechtlicher Vorgaben (Erlaubnisvorbehalt nach § 11 Tierschutzgesetz) bis zur 
Veräußerung oder Weitergabe zwingend in Deutschland zu erfolgen. Das LAVE NRW behält 
sich, als obere Landesbehörde und im Hinblick auf die Fachaufsicht vor, bei Einrichtungen 
innerhalb Nordrhein-Westfalens Kontrollen im Rahmen des Tierschutzgesetzes und Kontrollen 
als Funktion der Sonderordnungsbehörde im Rahmen des Gifttiergesetzes NRW 
durchzuführen, um die Einhaltung tierschutzgerechter und auch der für die Unterbringung 
giftiger Tiere vorgegebenen Handlungsbedingungen kontrollieren zu können sowie 
Einsichtnahme in Unterla-en und Dokumente vorzunehmen. Die Überprüfung von 
Einrichtungen außerhalb Nordrhein-Westfalens kann über den Dienstweg 
bundeslandübergreifend durch die örtlich zuständige Behörde erfolgen, insbesondere bei 
anlassbezogenen Überprüfungen.

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: Preis
Description: Preis
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 100

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, with reopening of competition
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer Westfalen
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Information about review deadlines: 1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren 
Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen 
Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung 
ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in 
Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die 
Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die 
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein Vertrag darf erst 15 
Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 geschlossen werden. Wird die 
Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn 
Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den 
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es 
nicht an. (3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren 
ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall 
verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Aufträge können öffentliche Auftraggeber 
beschließen, bestimmte Informationen über die Zuschlagserteilung oder den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung den Gesetzesvollzug 
behindert, dem öffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder 
Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft, berechtigte geschäftliche Interessen von Unternehmen 
schädigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen könnte. § 135 GWB - 
Unwirksamkeit (1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche 
Auftraggeber 1. gegen § 134 verstoßen hat ... / § 160 GWB - Einleitung, Antrag (1) Die 
Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist 
jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgr. 
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. § 168 GWB - Entscheidung der Vergabekammer (1) Die 
Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die 
geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der 
betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch 
unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. (2) Ein wirksam 
erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das Nachprüfungsverfahren durch 
Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch Einstellung des Vergabeverfahrens 
oder in sonstiger Weise erledigt, stellt die Vergabekammer auf Antrag eines Beteiligten fest, 
ob eine Rechtsverletzung vorgelegen hat. § 167 Absatz 1 gilt in diesem Fall nicht.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Landesamt für 
Natur, Umwelt und Klima NRW

6. Results
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Maximum value of the framework agreements in this notice: 2 000 000,00 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: At least one winner was chosen.
Framework agreement: 
Maximum value of the framework agreement: unpublished 
Justification code: Commercial interests of an economic operator
Justification for publishing later: Preisgestaltung, Kalkulationen und technische Details gelten 
als besonders sensibel. Ihre Veröffentlichung könnte Unternehmen wirtschaftlich schaden. 
Dies wird ausdrücklich durch Informationsfreiheitsgesetze und Vergabevorschriften geschützt.

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Alexander Meurer Tierschutzgesellschaft mbH
Tender: 
Tender identifier: 2 - 409241
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
The tender is a variant: no
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: 1
Title: Alexander Meurer Tierschutzgesellschaft mbH
Date of the conclusion of the contract: 20/04/2026

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders from micro tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible because of an abnormally 
low price or cost
Number of tenders or requests to participate received: 0
Range of tenders: 
Value of the lowest admissible tender: unpublished 
Justification code: Commercial interests of an economic operator
Justification for publishing later: Preisgestaltung, Kalkulationen und technische Details gelten 
als besonders sensibel. Ihre Veröffentlichung könnte Unternehmen wirtschaftlich schaden. 
Dies wird ausdrücklich durch Informationsfreiheitsgesetze und Vergabevorschriften geschützt.
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Value of the highest admissible tender: unpublished 
Justification code: Commercial interests of an economic operator
Justification for publishing later: Preisgestaltung, Kalkulationen und technische Details gelten 
als besonders sensibel. Ihre Veröffentlichung könnte Unternehmen wirtschaftlich schaden. 
Dies wird ausdrücklich durch Informationsfreiheitsgesetze und Vergabevorschriften geschützt.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW
Registration number: 0204:05113-10001-62
Postal address: Leibnizstraße 10
Town: Recklinghausen
Postcode: 45659
Country subdivision (NUTS): Recklinghausen (DEA36)
Country: Germany
Contact point: Vergabestelle
Email: vergabestelle@lanuk.nrw.de
Telephone: +49 23613050
Internet address: https://www.lanuk.nrw.de/
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer Westfalen
Registration number: 0251 4111691
Postal address: Albrecht-Thaer-Straße 9
Town: Münster
Postcode: 48147
Country subdivision (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Country: Germany
Email: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Telephone: +49 2514111691
Fax: +49 2514112165
Internet address: https://www.bezreg-muenster.de/kontaktseite-vergabekammer-westfalen
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0003
Official name: Alexander Meurer Tierschutzgesellschaft mbH
Size of the economic operator: Micro
Registration number: 0152-54354181
Postal address: Alfred-Nobel-Straße 1 e
Town: Bingen am Rhein
Postcode: 55411
Country subdivision (NUTS): Mainz-Bingen (DEB3J)
Country: Germany
Email: ameurer@online.de
Telephone: 0152-54354181

mailto:vergabestelle@lanuk.nrw.de
https://www.lanuk.nrw.de/
mailto:vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
https://www.bezreg-muenster.de/kontaktseite-vergabekammer-westfalen
mailto:ameurer@online.de
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Roles of this organisation: 
Tenderer
Beneficial owner: 
Nationality of the owner: Germany
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: d30f4e50-6d2e-4bd4-abd2-e1ecc8426956  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 04/05/2026 12:06:31 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 305267-2026
OJ S issue number: 86/2026
Publication date: 05/05/2026
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